
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/2/26 2002/17/0279
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.2003

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1 Z1;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2002/17/0280 E 26. Februar 2003

Rechtssatz

Wurde entgegen einer unmissverständlich formulierten Rechtsmittelbelehrung ein anderes, nicht vorgesehenes

Rechtsmittel eingebracht, dann ist davon auszugehen, dass kein minderer Grad des Versehens vorliegt.
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